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Preisverleihung am 05.12.2025

Einkaufs

BONBON  bons
für Vereine

Herzlichen Glückwunsch!

Die Preise wurden gestiftet von: AnOtterShop |Andrea ́s Schatztruhe | Bäckerei Markert 
Bäckerei Weigand | Bauer-Markt | Buchhaus Elsenfeld | Die Brille Kullmann | Dorfladen 
Rück-Schippach |Elsava-Apotheke | Elsavamar | Expert Ebra Elektronik | Kuhns Trinkgenuss 
Luxem Handwerkermarkt |Optik Filbert | Optik Wichert |Restaurant Hauptsache | Restaurant 
Schalkhaus | Restaurant Toscana | Restaurant „Zur alten Mainbrücke“ | Römersauna 
Schmuck Filbert | Sonnen-Apotheke

Herzlichen 
Glückwunsch!

Einkaufs

BONBON  bons
für Vereine

Preise Vereine: 
Elsava Elsenfeld 1913: 150,00 € • ETC Grün-Weiss: 100,00 € • Freiwillige Feuerwehr Rück-
Schippach: 50,00 € • Freundeskreis Momme: 50,00 € • Musikverein Concordia: 100,00 €  
Musikverein Regina: 150,00 € • Tiergehege Elsavapark: 150,00 € 
Preise Teilnehmer: Sandra Hofmann: 30,00 € Gutschein vom Dorfladen • 
Barbara Boll: 30,00 € Gutschein Toscana • Ulrike Zengel: 30,00 € Bäckerei Weigand
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Eintritt  frei!
Spenden erbeten

für einen sozialen Zweck!

Christkönigkirche Elsenfeld

27. Dezember 2025 

WeihnachtlichesWWeWeWeWeWeW ihhnachtl
Feuerwerk

Blasorchester MV Elsenfeld

17:00 Uhr
27. Dezember 2025 
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Blasorchester MV Elsenfeld

Amtliches Veröffentlichungsorgan des Marktes Elsenfeld
mit den Ortsteilen Rück, Schippach und Eichelsbach
Montag:	  8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag:	  8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag:	 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Telefon: 06022/5007-0 | Telefax: 06022/5007-66
E-Mail: Rundschau@Elsenfeld.de | Homepage: www.elsenfeld.de

Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung

Am Dienstag, 16.12.2025, findet um 16.00 Uhr
eine öffentliche Sitzung des Bauausschusses im großen Sitzungssaal des Rathauses  
Elsenfeld statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Verkehrsangelegenheiten
1.1. Antrag auf Errichtung eines Behindertenparkplatzes gegenüber dem Anwesen Birken-

straße 48
2. Bauanträge
2.1. Interne Bauvoranfrage: Aufstockung des Wohn- und Geschäftshauses, Nordring 20, 

Flurnr. 2784/151, Gemarkung Elsenfeld
3. Vorstellung und Abstimmung über die überarbeitete Ausführungsplanung sowie das 

Leistungsverzeichnis für das Außengelände der KITA "Rasselbande" mit Beschluss-
fassung

4. Neubau des Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Eichelsbach –  
Empfehlungsbeschluss zum Entwurf

5. Errichtung einer Baustraße durch das Kieswerk Dotterweich

Anschließend nicht öffentliche Sitzung.
Markt Elsenfeld

Kai Hohmann
Erster Bürgermeister
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Rathaus und Bauhof informieren!
Schließtage über Jahreswechsel

Das Rathaus ist
am Mittwoch, 24. Dezember 2025, Hl. Abend,

am Donnerstag, 25. Dezember 2025, Weihnachten,
am Freitag, 26. Dezember 2025, Weihnachten
am Mittwoch, 31. Dezember 2025, Silvester, 

am Donnerstag, 01. Januar.2026, Neujahr
und

am Dienstag, 06.01.2026, Hl. Drei Könige
geschlossen!

Der Bauhof ist in der Zeit vom 20.12.2025 bis einschl. 06.01.2026 geschlossen.
Bitte beachten Sie die Schließtage und erledigen Sie Ihre Angelegenheiten rechtzeitig!

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl

des Gemeinderats
der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters

im Markt Elsenfeld
Landkreis Miltenberg

am Sonntag, 08. März 2026
1.	 Durchzuführende Wahl:
Am Sonntag, dem 08. März 2026 findet die Wahl von 20 Gemeinderatsmitgliedern der  
berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder des berufsmäßigen ersten Bürgermeisters statt.

2.	 Wahlvorschlagsträger
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) 
eingereicht werden. Der Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über 
die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen 
oder Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen.  
Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, können keine Wahlvorschläge einreichen.

3.	 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
3.1	
Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert.  
Die Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am Don-
nerstag, dem 08. Januar 2026, (59. Tag vor der Wahl) 18.00 Uhr der dem Wahlleiter zuge
sandt oder während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus Elsenfeld, Marienstraße 29,  
63820 Elsenfeld, Zimmer 2.1.2 übergeben werden.

Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.

3.2	
Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl
	 a. des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,
	 b. �der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl mit Bindung an die sich bewerbenden Personen
statt.

3.3	
Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl
	 a. des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl,
	 b. �der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewerbende Personen
statt.

4.	 Wählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
4.1	
Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wählbar, die am Wahltag

a. �Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist;

b. das 18. Lebensjahr vollendet hat;
c. �seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Haupt-

wohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewöhnlich 
aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jah-
res seit dem Wegzug in die Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar.

4.2
�Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht 
wählbar ist.

5.	 Wählbarkeit zur ersten Bürgermeisterin oder zum ersten Bürgermeister
5.1	
�Für das Amt der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters ist jede Person wähl-
bar, die am Wahltag:
	 a. Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist;
	 b. das 18. Lebensjahr vollendet hat;
	 c. �wenn sie sich für die Wahl zur ehrenamtlichen ersten Bürgermeisterin oder zum ehren-

amtlichen ersten Bürgermeister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Gemein-
de eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Woh-
nung zu haben sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge 
Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemein-
de zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. Für die Wahl zum berufsmäßigen 
ersten Bürgermeister kann auch eine Person gewählt werden, die weder eine Wohnung 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde hat.

5.2	
�Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht 
wählbar ist.
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6.5.2
Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende Person in getrennten Ver-
sammlungen auf und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren Versamm-
lungen aufgestellte Person muss gegenüber dem Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als 
sich gemeinsam bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Möglichkeit beschlossen  
wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen bewerben will.

7.	 Niederschrift über die Versammlung
7.1	�
Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift 
muss ersichtlich sein:
	 a. die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung,
	 b. Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
	 c. die Zahl der teilnehmenden Personen,
	 d. �bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Mehrheit der	

Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, 
von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden ist, die im  
Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren,

	 e. der Verlauf der Aufstellungsversammlung,
	 f. �das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt wurden,
	 g. �die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre  

etwaige mehrfache Aufführung,
	 h. �auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die 

Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat,

7.2
Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei Wahl-
berechtigten, die an der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlbe-
rechtigte Person darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen 
dürfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen haben.

7.3
Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich diejenigen Wahlbe-
rechtigten mit Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der Versamm-
lung teilgenommen haben.

7.4
Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

8.	 Inhalt der Wahlvorschläge
8.1
Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich bewerbende  
Personen enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. 

In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 20 sich bewerbende Personen 
enthalten. Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, 
verringert sich die Zahl der sich bewerbenden Personen entsprechend.

6.	 Aufstellungsversammlung
6.1	�
Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wählergruppe in einer 
Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist.

	 Diese Aufstellungsversammlung ist
	 a. eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe,
	 b. �eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer Partei oder 

Wählergruppe für die bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt 
wurden oder

	 c. �eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer Partei oder  
einer Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung darf nicht früher 
als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei 
oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten 
im Wahlkreis wahlberechtigt waren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf 
nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt.

Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der Auf-
stellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei vorschlags
berechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich 
und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

6.2
Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Person in den Wahl-
vorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

6.3
Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. Gemein
same Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Bürger
meisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagsträger.

6.4
Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich bewerbende Perso-
nen zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen.

6.5
Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl:
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich gemeinsam bewerbende Per-
son aufgestellt werden, sind folgende Verfahrensarten möglich:

6.5.1
Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung der  
Parteien und der Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag ein
reichen.
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Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag 
stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in  
einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei Bürgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag 
nur eine sich bewerbende Person enthalten.

8.2

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen.  
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder der Wähler-
gruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als 
Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deut-
lichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist.

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des Wahlvorschlags
trägers als Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihen-
folge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur 
Bürgermeisterwahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahl-
vorschläge in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

8.3
Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organisation vorzulegen, wenn 
sie als organisiert behandelt werden sollen.

8.4
Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertretung bezeichnen, die 
in der Gemeinde wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste unter-
zeichnende Person als Beauftragte, die zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Per-
son ist berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-
zunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der beauftragten Person.

8.5
Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender Personen in erkenn
barer Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift über die Aufstellungs-
versammlung nach Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand 
und Anschrift enthalten.

8.6
Angegeben werden können
	 a. �Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahl-

tag geändert hat,
	 b. �kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene  

Ämter, falls diese in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies ins
besondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte Bürgermeisterin, ehrenamtlicher 
erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretende  
Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, Bezirkstagspräsidentin,  
Bezirkstagspräsident, stellvertretende Bezirkstagspräsidentin, stellvertretender Be-

zirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parlaments, 
des Bundestags, des Landtags.

Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den 
zweifach aufzuführenden und diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen.

8.7
Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme ihres Namens in den Wahl-
vorschlag zustimmt und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag 
stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung fest-
gestellt, hat die sich bewerbende Person der Wahlleiterin/dem Wahlleiter nach Aufforderung 
mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder widerspre-
chen sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. Die sich bewer-
bende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

8.8
Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder eines berufs
mäßigen ersten Bürgermeisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahl-
kreis weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der 
Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung 
sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre  
Wählbarkeit enthalten.

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.9
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder der ersten Bürgermeisterin oder des 
ersten Bürgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, 
in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung dieser  
Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur 
einmal ausstellen.

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9.	 Unterzeichnung der Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein, die am Montag, 
19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch 
sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unter-
schriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichnenden 
müssen Familienname, Vorname und Anschrift angeben und in der Gemeinde wahlberechtigt 
sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung 
einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines Unterzeichnenden 
des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

10.	Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
10.1
Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur von zehn Wahlberechtig-
ten unterschrieben werden, sondern zusätzlich von mindestens 120 Wahlberechtigten durch 
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Unterschrift in Listen, die bei der Gemeinde oder bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, 
unterstützt werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die im  
Gemeinderat seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununter-
brochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08. Dezember 2025) vertreten waren; sie benötigen  
allerdings dann keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten 
Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt 
abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fünf v.H. 
der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeblich sind die vom 
Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat seit dessen letzter 
Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahl-
tag (08. Dezember 2025) vertreten waren oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahl-
vorschlagsträger keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften benötigt.

10.2
In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:
	 a. �die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute,
	 b. Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben,
	 c. Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

10.3
Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum befin-
det, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche 
Belästigung der sich Eintragenden verboten.

10.4
Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.

10.5
Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und 
die Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke Personen und Menschen mit körperlichen 
Behinderungen werden von der Gemeinde gesondert bekannt gemacht.

11.	Zurücknahme von Wahlvorschlägen
Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum Donnerstag, 08. Januar 
2026, 18.00 Uhr (59. Tag vor dem Wahltag) zulässig.

Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen die Wahlvorschlags-
träger in gleicher Weise wie über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte  
Person kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten 
Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

Elsenfeld, den 12.12.2025

§ 90 Abs. 6 GLKrWO  
Markt Elsenfeld 
 

 
B e k a n n t m a c h u n g  

 
über die maßgebliche Art der Verkündung der vorläufigen Wahlergebnisse  

bei der  
Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats am 08. März 2026  

bzw.  
der Bürgermeisterstichwahl am 22. März 2026  

im Markt Elsenfeld 
 
Nach Art. 19 Abs. 3 Satz1, Art. 47 Abs. 1 des Gemeinde­ und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG), § 90 
Abs. 6 der Gemeinde­ und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) hat der Wahlleiter des Marktes Elsenfeld für 
die am 08. März 2026 stattfindende Bürgermeister­ und Gemeinderatswahl sowie für die gegebenenfalls 
am 22. März 2026 stattfindende Bürgermeisterstichwahl das ermittelte vorläufige Wahlergebnis unter dem 
Vorbehalt der Feststellung durch den Wahlausschuss gegenüber der Öffentlichkeit zu verkünden. Diese 
Verkündungen  ersetzen  die  bisher  erforderliche Verständigung  der  auf Grund  eines Wahlvorschlages 
gewählten Bewerber.  
 
Gemäß § 90 Abs. 6 Satz 2 GLKrWO gibt der Wahlleiter hiermit bekannt, dass die Verkündungen durch  
 

Aushang am Rathaus,  
Marienstraße 29, 63820 Elsenfeld 

 
erfolgen  werden.  Die  für  den  Beginn  der  Wochenfrist  zur  Ablehnung  der  Wahl  jeweils  maßgebliche 
Veröffentlichung ist der Aushang am Rathaus.  
 
Zusätzlich  wird  die  Bekanntgabe  des  vorläufigen  Wahlergebnisses  im  Internet  unter 
https://www.elsenfeld.de präsentiert werden.  
 
 
Elsenfeld, den 12.12.2025  
 
 
__________________________  
Patrick Hock, Wahlleitung  
 
 
 
 
 

Patrick Hock, Wahlleitung
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Marienstraße 29, 63820 Elsenfeld 
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Elsenfeld, den 12.12.2025  
 
 
__________________________  
Patrick Hock, Wahlleitung  
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Patrick Hock, Wahlleitung  
 
 
 
 
 

Der Markt Elsenfeld 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen Sachbearbeiter (m/w/d) für die Finanzverwaltung

• ausführlichere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage - Stellenausschreibungen
oder direkt unter folgendem QR CODE:  

• Bei konkreten Fragen erreichen Sie auch gerne unseren Ansprechpartner:
→ Herrn Thorsten May: 06022/5007-43

• Ihre Bewerbungsunterlagen empfangen wir gerne als PDF unter
personalamt@elsenfeld.de
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Wahlhelfer für die Kommunalwahl am 08.03.2026 gesucht!
Am Sonntag, 08.03.2026 findet die Kommunalwahl statt. 

Zur ordnungsgemäßen Besetzung der Wahlvorstände benötigt der Markt Elsenfeld eine 
Vielzahl ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die bereit sind, an dem Wahl-
sonntag zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen als Wahlhelfer tätig zu 
sein und im Anschluss noch bei den Auszählarbeiten mitzuhelfen. Der Dienst innerhalb 
der einzelnen Urnenwahlvorstände ist schichtweise organisiert, sodass die Präsenz des 
Einzelnen zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr nur in der Hälfte der Zeit erforderlich ist. 
Die Briefwahlwahlvorstände treten erst am Mittag zusammen. Bei der Kommunalwahl 
wird erforderlich sein, dass am Montag, 09.03.2026 ebenfalls ausgezählt wird. 

Bitte vermerken Sie sich auch den möglichen Termin einer Stichwahl (Bürgermeister-
wahl, Landratswahl) am 22.03.2026.

Voraussetzung, ein Wahlhelferamt ausüben zu können, sind die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union und Vollendung des 18. Lebensjahres.

Wenn Sie interessiert sind, diesen wichtigen Dienst an unserer Demokratie wahrzu
nehmen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich im Rathaus melden.

Wir bitten Sie, uns Ihre Kontaktdaten über den Online-Service des Marktes Elsenfeld 
wie folgt zukommen zu lassen. www.elsenfeld.de – Online-Service – Formularcenter – 
Meldung als freiwilliger Wahlhelfer. 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Hof (06022 5007-11) oder 	  
Herr Hock (06022 5007-12) zur Verfügung, E-Mail: wahlen@elsenfeld.de
Das Ehrenamt als Wahlhelfer wird mit einem Erfrischungsgeld zwischen 50,00 € und 
65,00 € pro Tag vergütet.

Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns schon einmal im Voraus!

Feuerstättenschau im Ortsteil Eichelsbach
Ab dem 02.01.2026 führt der Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Dirk Birkholz die 
Feuerstättenschau im Elsenfelder Ortsteil Eichelsbach durch. Bitte gewähren Sie Zutritt 
zu allen Räumen mit Feuerstätten und allen Räumen, durch die Abgasanlagen führen oder 
von diesen tangiert werden. 

Die Feuerstättenschau dient Ihrer Sicherheit. Für Ihr Verständnis bedanke ich mich im 
Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Birkholz
Bev. Bezirksschornsteinfeger

Bürgerversammlung
Hiermit ergeht herzliche Einladung an alle 
Bürgerinnen und Bürger von Elsenfeld
und den Ortsteilen Rück, Schippach und 
Eichelsbach zur jährlichen Bürgerversammlung.
 

Die Bürgerversammlung findet am 

Montag, 26.01.2026, 19.00 Uhr
im Bürgerzentrum Elsenfeld

statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
•	 Bericht des Ersten Bürgermeisters und der Sachgebiete
•	 Finanzbericht des Kämmerers
•	 Anträge der Bürgerinnen und Bürger
•	 Aussprache und Diskussion

Für die Bewohner der Ortsteile wird ein kostenloser Zubringerbus eingesetzt. 

Abfahrtszeiten:	
Eichelsbach / Mitte + Alter Brunnen		  18.30 Uhr
Rück / Friedhof + Alte Schule			   18.45 Uhr
Schippach / Raiffeisenbank			   18.45 Uhr
Rück / Toni-Schecher-Straße + Kreuzfeldring	 18.50 Uhr

Die Rückfahrt ist für ca. 15 Minuten nach Ende der Bürgerversammlung vorgesehen.

Nach § 14 Abs. 3 der Geschäftsordnung sind Anträge, die auf die Tagesordnung  
gesetzt werden sollen, 7 Tage vor der Bürgerversammlung bei der Markt­
verwaltung einzureichen.

MARKT ELSENFELD

Kai Hohmann
Erster Bürgermeister
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Der Markt Elsenfeld 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Reinigungskraft (m/w/d)  für das Rathaus in Rück 

• ausführlichere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage - Stellenausschreibungen
oder direkt unter folgendem QR CODE:  

• Bei konkreten Fragen erreichen Sie auch gerne unsere Ansprechpartnerin:
→ Frau Schleßmann: 06022/5007-51

• Ihre Bewerbungsunterlagen empfangen wir gerne als PDF unter
personalamt@elsenfeld.de

Beschädigung am Schloss des Herren-WCs in der Unterführung vor dem 
Rathaus

In der Unterführung am Rathaus wurde während des Kläus
chenmarktes (05. – 07.12.2025) das Schloss des Herren-WCs 
so beschädigt, dass der Schnapper nicht mehr aus dem Schloss 
kommt. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, 
setzt der Markt Elsenfeld eine Belohnung von 100,00 € aus. 
Hinweise nimmt die Marktverwaltung, Ansprechpartner  
Herr Sommer-Pekel, Tel. 06022/5007-23 entgegen.

Durch solche Aktionen, von wenigen unvernünftigen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern, müssen öffentliche Anlagen geschlossen oder können gar auch 
große Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden, da hohe Reparaturkosten entstehen.

Annahmeschluss „Elsenfelder Rundschau“
Das Amtsblatt erscheint letztmals für das Jahr 2025 am

Freitag, 19.12.2025, (KW 51)
Annahmeschluss hierfür ist am Montag, 15.12.2025, um 09.00 Uhr.

In der 52. KW 2025 und 01. KW 2026 werden keine Amtsblätter gedruckt.
Die erste „Elsenfelder Rundschau“ im Jahr 2026 erscheint am

Freitag, 09.01.2026, (KW 01/02)
Annahmeschluss hierfür ist Freitag, 02.01.2026, um 09.00 Uhr.

Bitte beachten Sie diese Termine!

 Folgende Sprechzeiten finden im Dezember noch statt:
Montag, 15.12.2025, 16 Uhr:	 Thomas Matheis
Mittwoch, 17.12.2025, 10 Uhr:	 Kai Hohmann
Die Babbel-Bank macht Weihnachtspause! Neue Sprech-
zeiten 2026 können Sie dem Amtsblatt entnehmen!

Frohe Weihnachten und  
einen guten Start ins Jahr 2026!

Sie wollen ebenfalls als Helferin oder Helfer dabei sein? 
Dann wenden Sie sich an das Netzwerk Nachbarschaftshilfe: 
06022/2641283 oder per Mail an trixi.kabey@elsenfeld.de

Tag des Sports  
Der Landkreis Miltenberg und der BLSV-Kreisverband veranstalteten 
am Freitag, 28.11.2025 in der Elsenfelder Untermainhalle den Tag des 
Sports.

Zu den Höhepunkten zählten neben den sportlichen Darbietungen die Ehrungen erfolgrei-
cher einheimischer Sportler und Sportlerinnen und die Wahlen zu den Sportlern des Jahres. 
Auch Elsenfelder Sportlerinnen und Sportler waren vertreten.

Diese möchten wir im Einzelnen in den verschiedenen Sportarten nochmal hervorheben und 
herzlich zu diesen hervorragenden Leistungen gratulieren.

Auszeichnung in Gold
Karl Heinz Messer LAZ / TV Elsenfeld – Leichtathletik
Alison Bauer SG Eltmann / TV Elsenfeld – Judo + Brazilian Jiu Jitsu
Wolfgang Henn VfB Stuttgart / TV Elsenfeld – Faustball
Bertram Stapf VfB Stuttgart / TV Elsenfeld – Faustball

Auszeichnung in Silber
Joachim Paul LAZ / TV Elsenfeld – Leichtathletik

Herzlichen Glückwunsch!
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Energie-Spartipps
Raumtemperatur bewusst wählen: 
Jedes Grad weniger spart rund 6 % 
Heizenergie!
Jedes Grad weniger spart rund 6 % 
Heizenergie. Im Wohnzimmer reichen  
21 °C, im Schlafzimmer sogar 17 – 19 °C.  
Mit programmierbaren Thermostaten 
lässt sich die Temperatur automatisch 
regeln.
Mit diesen einfachen Schritten können 
Sie Ihre Heizkosten senken und gleich­
zeitig einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten.
�Heizkörper nicht zustellen:
Verdecken Sie Heizkörper nicht mit  
Möbeln oder Vorhängen. Nur so kann 
die Wärme ungehindert in den Raum 
gelangen. Schon kleine Hindernisse 
können den Energieverbrauch deut­
lich erhöhen.

Stoßlüften statt Kipplüften:
Gerade im Winter ist frische Luft wichtig – aber Dauerlüften bei gekipptem Fens­
ter verschwendet wertvolle Wärme. Besser: Mehrmals täglich für 5–10 Minuten 
die Fenster weit öffnen. So wird die Luft schnell ausgetauscht, ohne dass die 
Wände auskühlen.
Dichtungen prüfen:
Undichte Fenster und Türen lassen kalte Luft herein. Selbstklebende Dichtungs­
bänder helfen schnell und günstig.

Müll-Abfuhrplan 2026
Liebe Bürgerinnen und Bürger, in diesem Amtsblatt finden Sie den

Abfuhrplan 2026 (erstes Halbjahr)
zum Herausnehmen. Die Abfuhrtermine der zweiten Jahreshälfte werden gegen Mitte des
Jahres rechtzeitig bekannt gegeben.
Außerdem steht der Abfuhrplan auf der gemeindlichen Homepage „www.elsenfeld.de 
als PDF-Dokument zur Einsicht und zum Downloaden zur Verfügung. 

Stadtmarketing

Liebe Elsenfelder, Rück-Schippacher und Eichelsbacher,
vielen, vielen Dank an Euch alle, dass Ihr so zahlreich zu unserem diesjährigen Kläuschen-
markt gekommen seid. Unser kleiner, schnuckeliger Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus 
hat sich auch in der Region einen Namen gemacht und viele Besucher aus Nah und Fern ge-
nießen die beleuchteten Stände und treffen Freunde, lassen sich die kulinarischen Genüsse  
schmecken und flanieren durch den Markt.
Auch die Handarbeit-, Deko-, Schmuck- und Kunsthandwerkerstände waren gut besucht und 
ich habe einige beim Weihnachtsgeschenke-Einkauf entdecken können.
Ein großes Dankeschön geht außerdem an:
- �alle Aussteller, die ihre Stände weihnachtlich geschmückt haben und den Besuchern ein  

tolles Ambiente geboten haben.
- alle weiteren Akteure im Bürgerzentrum und Kunsthandwerkermarkt.
- Martial Mink für die Technik und stimmungsvolle Beleuchtung.
- �unsere 3 Musikvereine: Concordia Elsenfeld, Regina Rück-Schippach und Widerhall  

Eichelsbach für die weihnachtlichen Klänge.
- �den Verein Nächstenliebe, der die Besucher am Sonntag mit Kaffee und Kuchen im Bürger

zentrum verwöhnt hat
- �alle Bands und Akteure, die auf Bühne und im Stall aktiv waren und die Besucher super 

unterhalten haben.
- �Wolfgang Sommer-Pekel und Alexander Schmidt für die tatkräftige Unterstützung im  

Vorfeld und auch am Wochenende.
- �den Bauhof, der in diesem Jahr besonders fix und mit vielen neuen Ideen den Aufbau  

umgesetzt – und diese Woche auch wieder alles abgebaut hat.
- �die Anwohner rund ums Rathaus, denen auch verkehrlich einiges am Wochenende abver-

langt wurde.
- alle, die jetzt namentlich nicht genannt wurden.
Die Verbesserungsvorschläge werden gerade gesammelt; es sind aber nur Kleinigkeiten,  
die im nächsten Jahr verbessert werden müssen. Wenn Sie noch Anregungen haben, scheuen  
Sie nicht, sich bei uns zu melden. Vielen Dank! 
Nicole Klug und Sofia Seelmann
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Kindergärten

Jeden Tag erhaltet ihr in einem anderen Geschäft 
eine kleine Überraschung oder Geschenk. 
Wir hoffen, dass wir euch damit die Wartezeit auf 
Weihnachten etwas verkürzen können! 

Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit!

11

Türchen 11 bis 18

eine kostenlose heiße 
Schoki (bis 14 J.) und 

20% Rabatt
 auf Helme

Kinder (bis 14 J.) 
erhalten eine bunte 

Strähne gratis

12
13

18
Zum Einkauf: 1 Donut 
für Kinder (bis 14 J.) 

gratis

kleine Überraschung
(für Kinder  

bis 14 J.)

ÜberraschungsTütchen 
sowie 10% Rabatt 

auf alle vorrätigen 
Warmies Wärmetiere

1 Getränk gratis 
(zu jeder 

Pizza oder 
Pommestüte)

16
17

15
1 Schnupperstunde
Kindertanz gratis 

0151 72540144

Bitte anmelden!

14

Kids Deal 
für nur 7,90 €
5er Nuggets, 

Pommes 
& Caprisonne 

13 - 17 h
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Mülltonnen bemalen – Jugendtreff goes Bauhof

In den Herbstferien durfte der Jugendtreff mit einer kleinen Gruppe 
von Kids beim Bauhof Mülltonnen bemalen. Diese werdet ihr bei Ver-
anstaltungen des Marktes Elsenfeld, wie zum Beispiel auf dem Kläu-
schenmarkt vom letzten Wochenende, finden.

Wir haben uns riesig über die kreati-
ven Ideen der Kids gefreut und hat-
ten eine Menge Spaß beim Arbeiten.

Hier ein kleiner Einblick in unsere 
Aktion.

Das gesamte Ergebnis, mit allen 
Tonnen, findet ihr auf unserer 
Instagram Seite: 
Jugendtreff.Elsenfeld

„Der Jugendtreff geht in die Weihnachtspause und 
bleibt vom 22.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026 
geschlossen. Wir wünschen allen einen wunderbaren 
Jahresabschluss und einen guten Start ins neue Jahr!“

Komm, ins Quartier!

Quartierszentrum | Insterburger Straße 1 | 63820 Elsenfeld | T. 06022 665616

Offene Kindergruppe
Das Quartierszentrum startet ab dem 12.01.2026 eine offene Kindergruppe für  
Kinder im Alter zwischen 5 und 7 Jahren, die spielerisch Deutsch lernen und  
neue Freunde finden möchten!

Was wir machen:
•	 Spiele, Bewegung
•	 Kreatives
•	 Bücher lesen
•	 Reime und Geschichten
•	 Lieder singen
•	 Gemeinsames Miteinander & Spaß

Wer leitet die Gruppe?
Ein engagiertes Team von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, dass Kinder 
beim Erlernen der deutschen Sprache spielerisch und ganz ohne Druck unterstützt.

Wann?
Jeden Montag von 15.30 -16.30 Uhr

Wo?
Quartierszentrum Elsenfeld (Insterburgerstr. 1)

Kosten?
Keine-das Angebot ist kostenlos

Einfach vorbeikommen und mitmachen! 

Wir freuen uns auf jedes einzelne Kind!

Anna Rollmann, Regina Vasarais, Verena Krah, Stefanie Charrier
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Komm, ins Quartier!

Quartierszentrum | Insterburger Straße 1 | 63820 Elsenfeld | T. 06022 665616

Neue Krabbelgruppe  
für Eltern mit Kleinkindern (0-3 Jahre)
Der Markt Elsenfeld bietet ab dem 12.01.2026 eine neue Krabbelgruppe im  
Quartierszentrum an. Die Gruppe wird von einer pädagogischen Fachkraft  
geleitet und ist kostenlos und unverbindlich.

Willkommen sind alle, die …

… fachliche Beratung in verschiedenen Belangen suchen.

… verschiedene Angebote kennenlernen möchten.

… an kleinen Ausflügen teilnehmen möchten.

… gemeinsam mit anderen Eltern und ihren Kindern spielerisch Zeit verbringen

… �und sich dabei über diverse Themen, wie zum Beispiel Hygiene, Ernährung,  
Erziehungsfragen austauschen möchten.

Wann?	 Jeden Montag ab von 9.30 Uhr – 11.00 Uhr

Wo?	 Quartierszentrum Elsenfeld (Insterburger Str. 1, Elsenfeld)

Für wen?	 Eltern mit Kleinkindern (0-3 Jahre)

Leitung und Organisation: 
Asiye Ergül (Sozialpädagogin, Sachbearbeiterin Integrationsarbeit Markt Elsenfeld)

Kontakt:
Asiye Ergül
Tel.:	 06022/5007-53
Mobil:	 0151/19107819
E-Mail: 	asiye.erguel@elsenfeld.de

 

Bist Du dabei?

Der Fairtrade-Textilstandard
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Senioren

 
 
 

                               Marktplatz 2 
Fahrdienst Nachbarschaftshilfe                       Mittendrin Telefon:  06022-2631975            
06022-2641283                             mittendrin@seniorentreff-elsenfeld.de                                  

 
 
 
 

Beratungszeiten: Jeden Di und Do: 13 Uhr – 14 Uhr und 17 Uhr – 17.30 Uhr 
 

 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  
 
 

am Dienstag können Sie das letzte Mal in diesem Jahr Fragen zu Handy, Tablet 
oder Laptop stellen. Thomas Koch und Joachim Klein helfen gerne bei Problemen 
oder Fragen zu Einstellungen, Apps … 
 

Am Nachmittag steht Bewegung zu flotter Musik auf dem Programm. Im Anschluss 
wie gewohnt, Kaffee und Kuchen. Danach ist Zeit für eine Spielerunde. 
 

Wir freuen uns am Mittwoch auf unsere Gäste, die Gruppe Kaffeeklatsch, und einen 
gemeinsamen adventlichen Nachmittag. Natürlich darf gestrickt und gebastelt 
werden, auch Kaffeetrinken und Gespräche kommen nicht zu kurz. 
 

Der letzte Öffnungstag für dieses Jahr lässt Zeit für Rückblick, neue Ideen und 
Wünsche für das kommende Jahr, aber vor allem wollen wir uns mit schönen 
Liedern, Weihnachtsgeschichten … gemeinsam auf die bevorstehende 
Weihnachtszeit einstimmen. Bringen Sie gerne Erinnerungen, Gedichte … mit.     
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag in froher Runde. 
 

Das Team des Seniorentreffs freut sich auf Ihr Kommen  

 

Dienstag          16.12.2025       10 – 11.30 Uhr Handy- und Tablet-Treff:  
  14 Uhr Bewegung zu Musik 
               

Mittwoch         17.12.2025       14 Uhr Handarbeits- und Babbel-Treff und 
                                       Die Gruppe Kaffeeklatsch der Lebenshilfe ist zu Besuch 
 

 
 

Donnerstag      18.12.2025       14 Uhr Adventlicher Nachmittag, Jahresausklang 
 

 

 

Vorschau:  Der Seniorentreff macht Winterpause  
 
 

 
 

Mo – Fr: 06:30 Uhr – 18:30 Uhr Sa: 07:00 Uhr – 13:00 Uhr  06022 / 710 24 54

vom 15.12. – 20.12.2025 

Mittagstisch am Dienstag, 16. Dezember

Tortellini „alla panna“ 

Bestellungen nehmen wir auch telefonisch entgegen: 06022-7102454 
(Sie können gerne Ihre eigenen Dosen für to go mitbringen) 

8,90 €

verfeinert mit Tomaten, Kürbis und Pilzen 

Wir wünschen
allen unseren 

Kunden 
ein frohes 

und gesegnetes 
Weihnachtsfest

Unser Weihnachtsmarkt war erfolgreich

Am 24.12.25 und am 31.12.25 
haben wir bis 12 Uhr geöffnet.

„Unser Dorfladen“ 
Kindergarten Sonnenschein 

Pfarrbücherei-Team 
Gesangverein „Concordia“ 

Jacky und Team 
Freiwillige Feuerwehr 



Amts- und Mitteilungsblatt Elsenfeld Nr. 50 vom 12.12.2025 – Seite 29Seite 28 – Amts- und Mitteilungsblatt Elsenfeld Nr. 50 vom 12.12.2025

Standesamt
Sterbefall:
15.11.2025	 Günther Schuck, Elsenfeld

Glückwünsche

Ehepaar Lilia und Waleri Fink
Elsenfeld	 zur Goldenen Hochzeit am 13.12.2025

Frau Agata Vornberger
Elsenfeld	 zum 70. Geburtstag am 12.12.2025
Frau Hedwig Hartig
OT Rück	 zum 82. Geburtstag am 14.12.2025
Frau Gertrude Reis
Elsenfeld	 zum 89. Geburtstag am 14.12.2025
Frau Gisela Urlich
Elsenfeld	 zum 70. Geburtstag am 15.12.2025
Herr Herbert Schierling
Elsenfeld	 zum 83. Geburtstag am 17.12.2025

Impressum:
Herausgeber u. Vertrieb: Markt Elsenfeld
V.i.S.d.P. Tel.: 06022/5007-0
Anzeigengestaltung, Satz und Layout: Hansen|Werbung GmbH & Co. KG, Fliederweg 6, 63920 Großheubach
 Tel.: 09371/4407, Fax: 09371/69659, E-Mail: mail@hansenwerbung.de
Druck: Dauphin-Druck, Großostheim
Auflage: 4.320 Exemplare
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Verantwortlich für Bild- und Textbeiträge sowie übermittelte Grafiken sind die 
jeweiligen Verfasser. Weiterverwendung der Beiträge oder der Werbung nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Hansen|Werbung.

Das nächste Amtsblatt Nr. 51 erscheint am 19.12.2025.

ANNAHMESCHLUSS Elsenfelder Rundschau
Montag,  15.12.2025, 9.00 Uhr. 

Bitte senden Sie Ihre Werbeanzeigen  
an HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).

Privatanzeigen können Sie über unsere Homepage www.hansenwerbung.de aufgeben.

Textveröffentlichungen geben Sie bitte in unser Redaktionssystem ein.
Sie haben noch keinen Zugang zum Redaktionssystem?  

Schreiben Sie uns unter redaktionssystem@hansenwerbung.de.

Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.



Fliederweg 6 | Großheubach | Tel.: 0 93 71 / 44 07 | mail@hansenwerbung.de

A
G

E
N

T
U

R
M

A
R

K
E

T
IN

G
M

E
D

IE
NDanke sagen…Danke sagen…

Weitere Infos wie Erscheinungstermine oder Ihre 
letzte Weihnachtsanzeige finden Sie unter  
www.hansenwerbung.de/weihnachten2025.html

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag! 

Zeigen Sie Präsenz zur schönsten Zeit des Jahres!
Mit Ihrer Weihnachtsanzeige im AMTS- & MITTEILUNGSBLATT  
bedanken Sie sich bei Ihren Kunden, wünschen frohe Feiertage  
oder präsentieren Ihre festlichen Angebote – direkt vor Ort,  
direkt gelesen.

Sie haben Ideen, aber 
noch keine Anzeige? 
Auch hier helfen wir  
Ihnen gerne weiter.

Kurz vor 

12
Letzte Chance für 

Ihre Weihnachts- 

anzeige!
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Kirchen

GOTTESDIENSTORDNUNG ELSENFELD
Sa. 13. Hl. Odilia und Hl. Luzia

06:30 Rorate-Wortgottesfeier
leb. u. verst. Angeh. d. Fam. Ruppert, Kempf, Bauer u. Heeg

11:00 Taufe des Kindes Lio Volz

Sonntag, 14.12.:  3. ADVENTSSONNTAG (GAUDETE)  
10:30 Messfeier mit Feier des Kolpinggedenktages

Heinrich Kasper, best. v. d. KiSti / Alfred, Erna u. Manfred Bischof, leb. 

u. verst. Angeh. / Lother u. Rita Becker / Manfred Oberle / Tilda Poll u. 

Angeh. d. Fam. Klein / f,d, Verst. d. Fam. Pielka

Mo. 15. 09:00 Bibelkreis
16:30 Treffen der Sternsinger - wir laden euch ins Pfarrheim St. Gertraud ein, 

um einen Film über das Schwerpunktland Bangladesch zu sehen, über die 

Stersingeraktion zu sprechen und dann den Abend gemütlich ausklingen 

zu lassen.

19:00 Bußgottesdienst
Di. 16. 14:00 ökumenische Andacht zu Beginn der Weihnachtsfeier im Haus Elsava

16:00 Grundschule Elsenfeld "Lichterglanz"
Mi. 17. 08:30 Laudes in der Unterkirche

Fr. 19. 08:30 Messfeier
Hermann Reiter u. alle verst. Angeh. d. Fam. Reiter u. Kunzelmann / 

Anna u. Adolf Braun / Alexander Pfannenstiel, Elisabeth Pfannenstiel, 

Söhne Jakob u. Alexander Pfannenstiel

15:00 Barmherzigkeitsrosenkranz im Pfarrheim

15:00 ökumenische Andacht zu Beginn der Weihnachtsfeier im Haus 

Dominic

GOTTESDIENSTORDNUNG DER PFARREIENGEMEINSCHAFT
CHRISTUS SALVATOR ELSENFELD
Homepage: www.pg-christus-salvator.de

Seelsorgerlicher Notfall: 0157-53620929 

Pfarramt Elsenfeld, Turmstr. 1, 63820 Elsenfeld
Rufnummern: 06022-1230, Pfr. Dr. Heinrich Skolucki 5083552,

Past.Ref. Holger Oberle-Wiesli 264735-2, Gem.Ref. Claudia Kloos 264735-3

Öffnungszeiten Pfarrbüro Elsenfeld
Montag und Donnerstag 09.00 - 11.00 Uhr (außer 1. Donnerstag eines Monats)

Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr

Sprechstunde Pfr. Dr. Skolucki: Dienstag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

E-Mail-Adresse: pfarrei.elsenfeld@bistum-wuerzburg.de

Pfarramt Rück-Schippach, St. Pius-Str. 25, 63820 Elsenfeld
Rufnummern: 06022-623630

Öffnungszeiten Pfarrbüro Rück-Schippach 

1. Donnerstag eines Monats 09.00-11.00 Uhr

Sprechstunde Pfr. Dr. Skolucki: Donnerstag von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr

E-Mail-Adresse: pfarrei.rueck-schippach@bistum-wuerzburg.de 



PFLEGEDIENST

SONNENSCHEIN

www.pflege-sonnenschein.com Alle Krankenkassen • Alle Pflegedienstleistungen

Anke Sieb  
Birkenstraße 56 • 63820 Elsenfeld

Telefon: 0 60 22/265 568 1
Mobil: 0 160/66 39 455

Mail: info@pflege-sonnenschein.com

Wir und das gesamte Malerforum-Team

Wir möchten nochmal auf die Krippenaus-
stellung bei Egges in Eichelsbach, Barbarastr. 13, 

hinweisen und würden uns freuen,
Rück-Schippacher, Elsenfelder und Eichels-

bacher dort begrüßen zu dürfen.

Amts- und Mitteilungsblatt Elsenfeld Nr. 50 vom 12.12.2025 – Seite 33Seite 32 – Amts- und Mitteilungsblatt Elsenfeld Nr. 50 vom 12.12.2025

Sa. 20. 18:30 SILOAM - Eine besinnliche Stunde, die uns einstimmt auf die 

Weihnachtstage  - „Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort“

Sonntag, 21.12.:  4. ADVENTSSONNTAG  
10:30 Messfeier

JT Otto Hettler u. Otto Hofmann u. Angeh. / JT Lilli u. Josef Fischer u. 

alle leb. u. verst. Angeh. / Gertrud Schlett, Christiane Büchner u. Angeh. / 

Maria u. Bernd Baumgärtner, Adolf u. Klara Sauerwein

GOTTESDIENSTORDNUNG EICHELSBACH
Sonntag, 14.12.:  3. ADVENTSSONNTAG (GAUDETE)  
Sa. 13. 18:30 Messfeier am Vorabend

Ulrike Rüth

Mo. 15. 17:30 Familientreffen der Kommunionkinder aus Eichelsbach
Do. 18. 18:00 Bußgottesdienst
Sonntag, 21.12.:  4. ADVENTSSONNTAG  

09:00 Wortgottesfeier mit Kommunionspendung

GOTTESDIENSTORDNUNG RÜCK-SCHIPPACH
Sa. 13. Hl. Odilia und Hl. Luzia

06:30 Rorate-Messfeier in St. Johannes 

in einem bes. Anliegen

Kerzen zu 1,-- € werden verkauft 

anschl. gemeinsames Frühstück im Dorfladen. Anmeldungen bei Petra Rubio 

unter 9524

Sonntag, 14.12.:  3. ADVENTSSONNTAG (GAUDETE)  
09:00 Messfeier der Pfarreiengemeinschaft in St. Pius

2. Seelenamt f. Maria Stehlik / in einem bes. Anliegen / JT Edmund 

Pittelkow

Di. 16. 18:00 Lauschen und Mitsingen  - der Gesangverein Concordia lädt ein zum 
Adventskonzert in St. Johannes

19:00 Bußgottesdienst in St. Johannes

Mi. 17. 17:30 Familientreffen der Kommunionkinder aus Rück-Schippach in St. 

Pius

Do. 18. 09:00 - 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung in der Sakramentskapelle

16:00 - 16:45 Uhr Beichtgelegenheit vor Weihnachten in St. Johannes

17:00 - 18:00 Uhr Beichtgelegenheit vor Weihnachten in St. Pius

19:00 Messfeier in der Sakramentskapelle mit Eucharistischem Segen - 
Rorategottesdienst
Maria, Helmut u. Andreas Söller sow. leb. u. verst. Angeh. / JT f. Horst 

Börger, f. Inge Börger, leb. u. verst. Angeh.

Fr. 19. 17:00 Treffen der Sternsinger im Pfarrsaal - wir schauen gemeinsam den 

Sternsingerfilm des Kindermissionswerkes und lassen dann den Abend 

gemütlich ausklingen.

Sonntag, 21.12.:  4. ADVENTSSONNTAG  
09:00 Messfeier der Pfarreiengemeinschaft in St. Pius

Christine u. Julius Groh / Josef u. Berta Staab u. leb. u. verst. Angeh. / 

Burkhard, Erna u. Horst Kerbel u. verst. Angeh.

weiter auf Seite 39 



www.schwind-sehen-hoeren.de

Jetzt bis

Euro sparen!

Weil happy einfach glücklich macht: Ab 250,- € Einkaufswert sparen Sie 50,- €; ab 400,- € Einkaufs- 
wert sparen Sie 100,- € und ab einem Einkaufswert von 800,- € sparen Sie sogar 200,- €. Gültig bis 
31.12.2025 beim Kauf einer Brille in Sehstärke. Diese Aktion ist nicht mit anderen Angeboten 
kombinierbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Unsere Filialen finden Sie auf unserer Website.
SCHWIND SEHEN & HÖREN GmbH · Mainparkstr 12 · 63801 Kleinostheim · Tel. 06027 - 9797000

Bi
ld

re
ch

te
: ©

 S
ch

w
in

d 
Se

he
n 

&
 H

ör
en

 

Amts- und Mitteilungsblatt Elsenfeld Nr. 50 vom 12.12.2025 – Seite 35Seite 34 – Amts- und Mitteilungsblatt Elsenfeld Nr. 50 vom 12.12.2025



Stammsitz & Ausstellung: Großheubach | Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf | hennig-haus.de

Unsere Ausstellungen in Großheubach & Aschaffenburg haben am  
Fr. 19.12.2025 bis 12 Uhr geöffnet. Ab Sa. 20.12.2025 bis einschließlich 

Mo. 05.01.2026 bleiben die Ausstellungen geschlossen. Ab Mi. 07.01.2026 sind wir wieder für Sie da!
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Ein Jahr voller Meilensteine liegt hinter uns...
Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen!

JAHRE

HENNIG HAUS

BetriebsruheBetriebsruhe
vom 24.12.2025 - 10.01.2026 vom 24.12.2025 - 10.01.2026 
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PG Christus Salvator Elsenfeld
Die Vorbereitung auf die Firmung im kommenden Jahr hat begonnen. Möglicherweise 

möchte sich noch jemand für den Firmkurs anmelden und hat bisher die Anmeldung nur 

vergessen. Bitte die Anmeldung in diesem Fall schnellstmöglich in den Briefkasten des 

Pfarrbüros (Turmstr. 1 in Elsenfeld) einwerfen.

PR Elsenfeld
An dieser Stelle laden wir Sie ein, die Weihnachtsgottesdienste mitzufeiern und die frohe 

Botschaft der Liebe Gottes zu uns Menschen zu hören! Wir wünschen Ihnen allen schöne 

und besinnliche Tage im Kreis Ihrer Familien und dass Sie mit offenem Herzen die 

Ankunft des Sohnes Gottes ganz bewusst feiern können. Alles Gute und Gottes Segen zum 

Weihnachtsfest!

Die Seelsorgenden des Pastoralen Raum Elsenfeld

Evang. Luth Kirchengemeinde Obernburg EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE OBERNBURG 

Friedenskirche Obernburg: Oberer Neuer Weg, 63785 Obernburg 
Trinitatiskirche Mömlingen: Jahnstr. 22, 63853 Mömlingen  
Pfarramt:   Mittlerer Höhenweg 1, 63785 Obernburg  
Bürozeiten: Mo 14 - 17 Uhr nur telefonisch + Di 9 – 12 u. 14 - 16 Uhr + Do 14 – 16 Uhr 
Kontakt:  Tel.: 06022-9158; Fax: 06022-72863; Mail: pfarramt.obernburg@elkb.de  
Homepage:  www.evangelisch-obernburg.de 
Pfarramtssekretärin: Birgit Bonn Pfarrer: z. Zt. vakant  
Jugendreferentin:    Lena Riegel, Tel.: 0170-1893566; Mail: lena.riegel@elkb.de 
Vakanz-Vertretung: Dekan Rudi Rupp, Tel.: 0175 1154643; Mail: rudi.rupp@elkb.de 

 Bestattungen: Diakonin Anke Himmel, Tel.: 0170-2658588,  
 E-Mail: anke.himmel@elkb.de 
 

 

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen  
 

So 
14. Dezember 

3. Advent 
Präd:in Wachsmann 

 

9:30 
 

Trinitatiskirche Mömlingen 
& 

11:00 
Friedenskirche Obernburg 

So 
21. Dezember 

4. Advent 
Lekt. Buschhaus 

9:30 
Pfarrheim St. Gertraud, Elsenfeld 

& 
11:00 

Friedenskirche Obernburg  

 
Weihnachtsfeier der Evangelischen Jugend Mitte 
Am Samstag, 13. Dezember 2025, von 17:00 bis 21:00 Uhr findet im 
Jugendraum (Adam-Zirkel-Straße 4, Elsenfeld) die Weihnachtsfeier für 
Jugendliche ab 13 Jahren und Konfirmand:innen statt. Geboten wird ein 
abwechslungsreiches Programm. Anmeldung über das Pfarramt oder bei Lena 
Riegel. 



sagen wir allen, die mit 
uns Abschied nahmen und 
ihre Anteilnahme auf viel-
fältige Weise zum Ausdruck 
brachten.
Danke an Holger Oberle-
Wiesli und Herrn Kahriman 
für die einfühlsam
gestaltete Trauerfeier. Im Namen aller Angehörigen

Ilona, Katharina und Renate

Rück-Schippach

Hilde Hartlaub
geb. Ackermann

* 03.01.1932     † 02.11.2025DANKE
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 EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE OBERNBURG 

Friedenskirche Obernburg: Oberer Neuer Weg, 63785 Obernburg 
Trinitatiskirche Mömlingen: Jahnstr. 22, 63853 Mömlingen  
Pfarramt:   Mittlerer Höhenweg 1, 63785 Obernburg  
Bürozeiten: Mo 14 - 17 Uhr nur telefonisch + Di 9 – 12 u. 14 - 16 Uhr + Do 14 – 16 Uhr 
Kontakt:  Tel.: 06022-9158; Fax: 06022-72863; Mail: pfarramt.obernburg@elkb.de  
Homepage:  www.evangelisch-obernburg.de 
Pfarramtssekretärin: Birgit Bonn Pfarrer: z. Zt. vakant  
Jugendreferentin:    Lena Riegel, Tel.: 0170-1893566; Mail: lena.riegel@elkb.de 
Vakanz-Vertretung: Dekan Rudi Rupp, Tel.: 0175 1154643; Mail: rudi.rupp@elkb.de 

 Bestattungen: Diakonin Anke Himmel, Tel.: 0170-2658588,  
 E-Mail: anke.himmel@elkb.de 
 

 

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen  
 

So 
14. Dezember 

3. Advent 
Präd:in Wachsmann 

 

9:30 
 

Trinitatiskirche Mömlingen 
& 

11:00 
Friedenskirche Obernburg 

So 
21. Dezember 

4. Advent 
Lekt. Buschhaus 

9:30 
Pfarrheim St. Gertraud, Elsenfeld 

& 
11:00 

Friedenskirche Obernburg  

 
Weihnachtsfeier der Evangelischen Jugend Mitte 
Am Samstag, 13. Dezember 2025, von 17:00 bis 21:00 Uhr findet im 
Jugendraum (Adam-Zirkel-Straße 4, Elsenfeld) die Weihnachtsfeier für 
Jugendliche ab 13 Jahren und Konfirmand:innen statt. Geboten wird ein 
abwechslungsreiches Programm. Anmeldung über das Pfarramt oder bei Lena 
Riegel. 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Eschau
(Für die Ortsteile Rück und Schippach)
Pfarramt:  Rathausstraße 17, Eschau, Telefon 09374/1270, Fax: 1202
Bürozeiten: Di., Mi. v. 9.00 - 12.00 Uhr; Do. v. 14.30 - 18.00 Uhr

Unser Gottesdienst: �
Sonntag, 14.12.2025	 10.30 Uhr	� Gottesdienst der KiTa, 	  

Rel.-Päd. Riegel, Kirche Eschau

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hofstetten
(Für OT Eichelsbach)
Pfarramt: Eichelsbacher Straße 15, 63839 Hofstetten, Telefon 655222, Fax 655223
Bürozeiten: Di., Mi., Do., 8.30 - 11.00 Uhr und Do. 18.00 - 19.00 Uhr
Unser Gottesdienst: �
Sonntag, 14.12.2025, 3. Advent	 10.00 Uhr	� Gottesdienst mit unserem Kinder-

garten „Villa Kunterbunt“ in der  
St. Michaelskirche in Hofstetten
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Vereinsnachrichten

Vereine Elsenfeld

UBV Elsenfeld

Kläuschenmarkt 2025 – Dankeschön
Am Wochenende waren wir wieder auf dem Kläuschenmarkt mit unserer beliebten Hütte 
neben der Bühne auf dem Rathausplatz vertreten. Wir sind immer noch begeistert vom  
guten Besuch an allen drei Tagen. Wie schön, dass so viele Menschen und Vereine aus  
Elsenfeld, Rück-Schippach und Eichelsbach hier aktiv sind.

Danke für die vielen netten Gespräche und Begegnungen an unserer Hütte.

Danke an Nicole Klug und Sofia Seelmann vom Stadtmarketing, das Team vom Bauhof, 
Wolfgang Sommer-Pekel vom Ordnungsamt und alle, die eine solch tolle Veranstaltung er-
möglichen.

Danke an das UBV-Team für Eure tatkräftige Unterstützung und Euren Einsatz.

UBV Hof-Treff am 19.12.2025
Nachdem unser erster Hoftreff so gut angenommen wurde, möchten unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten gerne wieder auf diesem Wege mit Ihnen ins Gespräch kommen und Ihnen 
unsere Ideen näher bringen. Wir laden Sie herzlich ein zum Hof-Treff am 19.12.2025 von 
17.30 - 20.00 Uhr in der Rosenstraße 6 ein.

Unser Schwerpunkt an diesem Abend wird das Märktegebiet und der südliche Teil von  
Elsenfeld sein. Wir sind auf Ihre Themen und Ideen gespannt.

Schauen Sie doch mal vorbei und kommen Sie bei einer Tasse Punsch oder Glühwein mit  
unserem Bürgermeisterkandidaten Thomas Becker und den Kandidatinnen und Kandidaten 
der UBV für den Marktgemeinderat ins Gespräch.

Kolpingsfamilie Elsenfeld

Kolping-Gedenktag 2025
Herzliche Einladung zum Kolping-Gedenktag am 13. und 14.12.2025.
Am Samstag, 13.12.2025 um 17.00 Uhr treffen wir uns zum Dämmerschoppen mit Imbiss im 
Pfarrheim mit Ehrung langjähriger Mitglieder, Jahresrückblick und Bildern aus vergangenen 
Jahren.

Am Sonntag, 14.12.2025  um 10.30 Uhr feiern wir Gottesdienst in der Christkönigskirche.
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•	 Küchenkräuter wie Majoran, Thymian und Salbei bringen frisches Grün ins Haus und 
bereiten später auf dem Balkon oder im Garten viel Freude. Achten Sie dabei auf heimi-
sche Arten wie Oregano, Sand-Thymian oder heimisiche Minzarten.

Als Alternative kann man auch auf langlebige Zimmerpflanzen zurückgreifen. Dazu  
zählen Alpenveilchen, Weihnachtskaktus und Amaryllis. Diese Arten sind mehrjährig 
und relativ pflegeleicht. 

Musikverein „CONCORDIA“ Elsenfeld e.V.  www.mv-elsenfeld.de

Weihnachtliches Feuerwerk am 27.12.2025 - Herzliche Einladung
Zum Ausklang der festlichen Tage und als schwungvolle Brücke ins neue Jahr laden wir  
Sie herzlich zu unserem Konzert „Weihnachtliches Feuerwerk“ am 27.12.2025 um  
17.00 Uhr, in der Christkönigkirche ein.

Dieses besondere Konzert bildet zugleich den feierlichen Abschluss unseres 100‑jährigen 
Jubiläumsjahres – ein Moment, den wir gerne gemeinsam mit Ihnen feiern möchten.

Begeben Sie sich mit uns auf eine musikalische Reise, die Sie in ferne Länder entführt und 
die Vielfalt internationaler Klänge lebendig werden lässt. Freuen Sie sich auf eine außer-
gewöhnliche Mischung aus stimmungsvollen Weihnachtsliedern, temperamentvollen 
Rhythmen und besonderen musikalischen Highlights

Und ja – wir haben noch die ein oder andere Überraschung für Sie vorbereitet.

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende freuen wir uns sehr – diese geben wir wie jedes Jahr 
zugunsten eines sozialen Zwecks weiter.

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit Ihnen und einen festlichen Abschluss 
unseres Jubiläumsjahres.

Nächste Termine
24.12.2024	 Kirchturmblasen, St. Gertraudkirche, 23.30 Uhr
25.12.2024	 Mitgestaltung Messfeier, Christkönigkirche, 10.30 Uhr
27.12.2025	 Konzert „Weihnachtliches Feuerwerk“, Christkönigkirche, 17.00 Uhr

Freizeitclub e.V. OG Elsenfeld
Weihnachtsmarktfahrten
14.12.2025 Ludwigsburg und 21.12.2025 Rothenburg.
Für beide Fahrten sind kurzfristig Plätze frei geworden. Bei Interesse Anmeldung bei  
Christine Daum, Tel. 8783 oder bei Jörg Ebert, Tel. 649096, E-Mail info@freizeitclub-mil.de
Karate
Ab Donnerstag, 08.01.2026 beginnt wieder ein neuer Karatekurs	 – besonders geeignet für 
Frauen. Anmeldung unter Tel. 8783 oder 649096, info@freizeitclub-mil.de

Heimat- und Museumsverein Elsenfeld
Einladung zum 30. Grenzgang des Heimat- und Museumsverein 	
am Montag, 29.12.2025

Auch heuer wieder lädt der Heimat- und Museumsverein interessierte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger zu seinem traditionellen Grenzgang zwischen den Jahren ein, heuer zum 30. Mal. 
Wir wollen uns am Montag, 29.12.2025 um 13.00 Uhr am Friedhof Elsenfeld treffen und 
uns von dort auf den ca. 8 km langen Weg nach Rück-Schippach und wieder zurück machen. 
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht in diesem Jahr der Bauernkrieg, der sich heuer zum 
500. Mal jährt und auch in unserer Gegend Spuren und Geschichte(n) hinterlassen hat. Gibt 
es noch Zeugnisse aus jener Zeit? Was wissen die Quellen? Was war konkret bei uns damals 
los?. Es wird wieder lehrreich und spannend! Der Weg weist kaum Steigungen auf, meist sind 
wir auf guten asphaltierten oder geschotterten Wegen unterwegs.

Vor dem Dorfladen in Rück-Schippach werden uns Mitglieder des Heimat- und Museums-
vereins auf halber Strecke mit heißem Apfelwein bzw. Apfelsaft und Lebkuchen bewirten. 
Für die Wanderung sind gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung erforderlich. Die Ver
anstaltung dauert ca. 4 Stunden. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer! 

Im Anschluss werden wir die Apfelweinhäckerwirtschaft unseres Vereinsmitglieds Markus 
Wolf im Wiesenweg 1 in Schippach besuchen.

Allen Mitgliedern und Freunden wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein gesun-
des neues Jahr!

NaturSchutzVerein Elsenfeld e.V.
Nachhaltige Weihnachtspflanzen
Der klassische Weihnachtsstern ist zwar ein Hingucker, aber sehr vieles spricht 
gegen ihn. Für die jährlich über 30 Millionen Pflanzen benötigt man mehrere tausend Ton-
nen Erde, wofür Moore abgebaut und große Mengen an Kohlendioxid freigesetzt werden. 
Sie werden als Stecklinge meist aus Ostafrika importiert und anschließend bei uns in großen  
Gewächshäusern unter hohem Energieaufwand gezüchtet. Zudem werden noch Pestizide  
gegen Pilze und Insekten eingesetzt. Durch Verpackungen und Dekorationen, wie beispiels
weise Glitzer auf Blättern, werden die Umwelt darüber hinaus unnötig belastet.

Einige heimische Pflanzen sind nachhaltige Alternativen zum Weihnachtsstern. Sie kön-
nen als blühende Topfpflanzen über Weihnachten die Wohnung schmücken und später in den 
Garten bzw. Balkon gepflanzt werden.

•	 Die Christrose mit ihren fünf, meist hellweisen, sternförmigen Blütenblättern kann  
später als mehrjährige, winterblühende Staude in den Garten gepflanzt werden. 

•	 Die Schneeheide bzw. Winterheide eignet sich ideal als blühende Topfpflanze für  
Tische und Fensterbänke. Im Frühjahr dient sie insbesondere Hummelköniginnen als 
wichtige Nahrungsquelle im Garten.



Praxis Dr. med. Sven Scheiber
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Liebe Pati enten, die Praxis ist vom 
22.12.2025 bis einschließlich 02.01.2026 geschlossen.

In dringenden Fällen übernimmt die Vertretung: 

Praxis Drs. Heider / Balla / Vorbeck, Im Höning 5, Elsenfeld, Tel.: 06022-8510 oder 06022-2637450

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2026,
 mit viel Glück und Gesundheit!

Dr. med. Sven Scheiber mit Team

Amts- und Mitteilungsblatt Elsenfeld Nr. 50 vom 12.12.2025 – Seite 47Seite 46 – Amts- und Mitteilungsblatt Elsenfeld Nr. 50 vom 12.12.2025

Sport Elsenfeld

RV Bavaria 07 Elsenfeld mit Kegelabteilung „Bahnfrei Elsenfeld“  
www.keglertreff-elsenfeld.de/
Finale im Landkreispokal 2026 verpasst
Beim 2. Vorlauf zum Landkreispokal 2026 reichten sehr gute 2087 Kgl nicht, um das Finale  
zu erreichen. Alexander Bieber 578 Kgl, Bianca Zahn 517 Kgl, Wolfgang Stanger 501 Kgl 
und Stefanie Markert 494 Kgl zeigten alle hervorragende Leistungen, und konnten zu Beginn 
sogar mit den höherklassigen Obernburgern mithalten. 

Nächster Spieltag:	 Am Samstag, 13.12.2025 Heimspiel gegen Bfr. Kleinwallstadt 3
	 Beginn: 16.00 Uhr im Keglertreff.

Turnverein Elsava Elsenfeld 1905 e. V.	 www.tv-elsenfeld.de 
info@tv-elsenfeld.de
Abt. Gesundheitssport
Rückenfit. Wir trainieren dienstags jetzt doch wieder von 19.30-20.45 Uhr im kleinen Saal 
vom Bürgerzentrum.

Fußballverein „Elsava“ 1913 Elsenfeld e.V.  www.elsavaelsenfeld.de  
info@elsavaelsenfeld.de 

Weihnachtsfeier am 13.12.2025
Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am 13.12.2025 ab 18.30 Uhr im Sportheim statt.
Nach den Ansprachen des Vorstands und der Trainer werden wieder die Trainingsfleißigsten 
sowie der Spieler des Jahres gekürt und anschließend im und am Sportheim das Jahr 2025 
bei leckerem Essen und Trinken zusammen ausklingen gelassen.
Wir freuen uns auf Euer Kommen.

Aufbau Weihnachtsfeier und Schneehasenjagd
Der Aufbau für die Weihnachtsfeier und die Schneehasenjagd ist am 13.12.2025 um 9.30 Uhr. 
Es wird jede helfende Hand gebraucht.

12. Elsenfelder Schneehasenjagd am 27.12.2025
Aprés-Ski Fans aufgepasst!!! Am 27.12.2025 ab 19.00 Uhr geht die Schneehasenjagd in die  
12. Runde! Bei krachenden Aprés-Ski-Hits werden wir das Spessartstadion zum Beben  
bringen! Der Eintritt ist ab 18 Jahren und kostet 5,00 Euro.

Vereins-Winterwanderung am 06.01.2026
Die Winterwanderung 2026 führt uns am 06.01.2026 über Rück nach Eschau. Treffpunkt ist 
um 10.00 Uhr am Spessartstadion. Erwartet werden wir gegen 12.00 Uhr im Gasthaus zum 
Löwen. Auf rege Beteiligung freut sich die Ski- und Wanderabteilung
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Bücherei Rück-Schippach
Autorenlesung mit Roman Kempf 
Freitag, 16.01.2026, 19.00 Uhr im Pfarrsaal Schippach
Der Autor Roman Kempf liest aus seinem neuen Buch „Kleine Nachtmusik“ – dem  
zehnten Band seiner beliebten historischen Krimireihe. Im Mittelpunkt steht der Kaufmann 
Abel, einst Cellerar im Kloster Amorbach, der im Rhein-Main-Gebiet um 1800 in spannen-
den Kriminalfällen ermittelt. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend mit einem ech-
ten Heimatkrimi! Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen. 
Um Anmeldung wird gebeten: koeb-rueck-schippach@web.de oder 06022 / 709970 
oder 06022 / 71654.

Musikverein „Regina“ Rück-Schippach e.V. Musikverein

Rück-Schippach
 e

.V
.

www.mv-regina.de

Einkaufs-Bonbons-Aktion
Wir möchten Danke sagen an alle, die für uns bei der Einkaufs-Bonbons-Aktion 
gesammelt haben und Lose abgegeben haben. Dank Euch erhalten wir eine Spende in Höhe 
von 150,00 €, die wir für den Musikernachwuchs verwenden werden. DANKE!

Termine: 
12.12.2025	 Nikolausfeier Musiknachwuchs
13.12.2025	 Weihnachtsfeier
27.12.2025	 Besuch Konzert MV „Concordia“ Elsenfeld
28.12.2025	 Besuch Babaloda Brass Band

Gesangverein Concordia, Rück-Schippach

Einladung zur „Besinnlichen Zeit“ im Advent
Der Gesangverein lädt alle herzlich ein zur „Besinnlichen Zeit“ am Dienstag, 
16.12.2025. In der Kirche St. Johannes in Rück möchten wir gemeinsam dem  
vorweihnachtlichen Trubel entfliehen und bei einem kleinen, gemütlichen Konzert die 
Adventsstimmung genießen. Lauschen Sie unseren Liedern oder singen Sie mit – wir  
freuen uns auf Sie! Das Konzert beginnt um 18.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Im Anschluss trifft sich der Chor zu einem weihnachtlichen Beisammensein und lässt den 
Abend in geselliger Runde ausklingen.

Kerbclub Rück-Schippach e.V.
Neujahrsglühen 2026
Das neue Jahr beginnt - und wir möchten es gemeinsam mit Euch einläuten! 
Statt strengen Vorsätzen setzen wir auf gute Gesellschaft, warme Getränke und gemütliche 
Stunden. Darum laden wir Euch am 05.01.2026 herzlich zum Neujahrsglühen auf den  
Dorfplatz in Rück ein. Ab 17.00 Uhr erwarten euch Glühwein, Punsch und frische  
Waffeln – perfekt, um zusammen ins neue Jahr zu starten. Kommt vorbei, bringt gute Laune 
mit und genießt mit uns einen stimmungsvollen Abend! Euer Kerbclub Rück-Schippach

Termine 2026
06.01.2026 	 10.00 Uhr 	 Winterwanderung zum Gasthaus zum Löwen in Eschau
07.02.2026 	 12.00 Uhr 	 Lakefleischessen im Spessartstadion
20.03.2026	 20.00 Uhr 	 Jahreshauptversammlung im Sportheim

Vereine Rück-Schippach

Freiwillige Feuerwehr Rück-Schippach     www.feuerwehr-rueck-schippach.de

Nächste Termine:
Nikolaus 2025
Danke an alle Helfer, Organisatoren und vor allem den strahlenden Kinderaugen, die diese  
Aktion zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Einen herzlichen Dank auch an  
unsere Sponsoren vom Bauer-Markt GmbH und Kuhn‘s Trinkgenuss.

Vorstandssitzung
Der Vorstand trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 11.12.2025, 19.00 Uhr, 
im Gerätehaus.

Technischer Dienst
Der nächste technische Dienst findet am Freitag, 12.12.2025. Start ist um 18.00 Uhr.

Kinderfeuerwehr – Plätzchen backen
Die Kinderfeuerwehr trifft sich zu ihrer nächsten Übung am Samstag, 13.12.2025, um 11.00 
Uhr zum Plätzchen backen.

Jugendfeuerwehr – Fahrzeugkunde
Die Jugendfeuerwehr trifft sich zu ihrer nächsten Übung am Samstag, 13.12.2025, um 
11.00 Uhr mit dem Thema Fahrzeugkunde. Interessierte Jugendliche sind jederzeit herzlich  
willkommen!

Verein – Weihnachtsfeier
Die diesjährige Weihnachtsfeier für alle angemeldeten Vereinsmitglieder und Familien  
findet am Samstag, 13.12.2025, statt. Los geht es um 18.00 Uhr im Gerätehaus.

Aktive Wehr – Winterschulung
Die aktive Wehr trifft sich zu ihrer letzten Übung im Jahr 2025 am Mittwoch, 17.12.2025, 
um 19.00 Uhr am Gerätehaus.



Ihre erste Adresse für professionelle und 
fachgerechte Verlegung Ihres Bodenbelags.

Bahnstraße 5-7 I 63906 Erlenbach I Tel. 09372 944490 I info@eggen-raumundidee.de

www.eggen-raumundidee.de

Vinyl-Design – Parkett
Teppichboden – Linoleum
Kork – Laminat und viele

weitere Bodenbeläge! 

Jeden Freitag frische Grillhähnchen
von

10.30 - 18.30 Uhr
Wo?

Nordring 20,
63820 Elsenfeld (gegenüber Expert)

Auf zum Schwimmen:
www.elsavamar.de
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Sport Rück-Schippach

Tischtennis DJK Rück-Schippach e.V.
Sie suchen noch ein schönes Weihnachtsgeschenk ? 
Verschenken Sie doch einen schönen Abend mit Tickets für einen musikalischen Roadtrip 
auf den Spuren von Woodstock – von und mit Katharina Martin „Kathie goes America“. Wer 
Evergreens, Rockklassiker und die Schlager dieser Zeit liebt, ist hier genau richtig. Freuen 
Sie sich auf unvergessene Hits von Johnny Cash, Dusty Springfield, Joe Cocker, Tina Turner, 
CCR, Dolly Parton, den Beatles und vielen mehr.

Kathi geht auf Reisen – der Weg führt Sie über das große Wasser. In New York angekommen, 
stürzt sie sich gleich ins nächste Abenteuer: Sie begibt sich auf eine Reise durch die späten 
60er und wilden 70er, mitten durch Amerika. Stationen in Nashville, Begegnungen mit einer 
durch die Lande ziehenden Hippie-Gang, eine Fahrt auf der Harley entlang der Route 66 und 
ein Abstecher zur Ponderosa Ranch begleiten sie, bevor die Reise schließlich auf der großen 
Bühne in Woodstock ihren Höhepunkt findet.

Kommen Sie mit in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten!

Termin: Samstag, 28.02.2026  |  Ort: Sport- und Kulturhalle Rück
Beginn: 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Tickets im Vorverkauf 21,-- €, an der Abendkasse 23,-- €
Kartenvorverkauf:	 – Dorfladen Rück-Schippach
	 – Stefan Lebert, Elsenfeld (Tel. 0160 / 1261129)
	 – Julia Herkert, Eschau (Tel. 01515 / 7662560)

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit Euch!

Ergebnisse der letzten Spiele
Jugend I – DJK Leidersbach	 2 : 8
DJK Erlenbach – Jugend II		 4 : 6
Herren III – TV Weilbach II	 7 : 3

Vorschau der nächsten Spiele
Freitag, 12.12.2025
20.00 Uhr	 Herren II – DJK Niedernberg
20.00 Uhr	 Herren I – SV Hörstein II

SV „Elsava“ e.V. Rück-Schippach	 www.sv-elsava.de

Freitagabend = Sportheimabend
Diesen Freitag bleibt das Sportheim wegen unserer Weihnachtsfeier geschlossen.

Weihnachtsfeier
Die diesjährige Weihnachtsfeier am 13.12.2025 um 19.00 Uhr findet in unserem Sportheim statt.
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Sportheim 
Unser Sportheim in der Eichelsberghalle hat immer am Freitag ab 20.00 Uhr geöffnet. 
Gäste sind herzlich willkommen.

SG Eichelsbach-Sommerau
Die Weihnachtsfeier findet am 13.12.2025 im Sportheim Eichelsbach statt.

Vereine Eichelsbach

Freiw. Feuerwehr Eichelsbach
Termine
Samstag, 13.12.2025 – 10.00 Uhr Kinder+Jugend Weihnachtsfeier
Sonntag, 28.12.2025 – Dorfweihnacht
Mittwoch, 07.01.2026 – 19.00 Uhr VWR-Sitzung

Einladung zur Winterwanderung
Zu unserer diesjährigen Winterwanderung laden wir alle Mitglieder und Freunde der Frei
willigen Feuerwehr Eichelsbach herzlich ein. Wir treffen uns am Samstag, 10.01.2026 um 
13.30 Uhr am Feuerwehrhaus zum gemeinsamen Abmarsch in die Taverna Zeus, einem 
deutsch-griechischen Restaurant, am Sportheim des SV Erlenbach. Dort wollen wir dann 
ein paar schöne Stunden verbringen. Die Rückfahrt erfolgt in der gewohnten Weise. Wer  
seinen PKW vorab am Zielort für die Rückfahrt bereitstellen möchte, findet sich um  
11.00 Uhr am Gerätehaus ein. Der Rücktransfer nach Eichelsbach ist organisiert.
Tourdaten: 11,6 km – 100 Höhenmeter

Der Obst- und Gartenbauverein Eichelsbach informiert:
Weihnachtsgrüße
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten die Gelegenheit nutzen, unseren Mit
gliedern und Helfern herzlich für eure Treue und Unterstützung zu danken. Ohne euch wäre 
vieles nicht möglich gewesen. Ebenso haben wir uns über die zahlreichen Teilnehmer unse-
rer Veranstaltungen gefreut, was uns Bestätigung und für das kommende Jahr Ansporn gibt.
Wir wünschen euch und allen Einwohnern von Eichelsbach, Elsenfeld und Rück-Schippach 
ruhige Festtage, Zeit für Familie und Freunde sowie ein gesundes, glückliches neues Jahr.

Sport Eichelsbach

FC Eichelsbach 1955 e.V.	 www.FC-Eichelsbach.de

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zu unserer ordentlichen Mitgliederversamm-
lung am Freitag, 09.01.2026, um 20.00 Uhr im Sportheim Eichelsbach eingeladen.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung; 2. Totengedenken; 3. Berichte der Verantwortlichen; 4. Entlastung der Vor-
standschaft; 5. Neuwahlen; 6. Wünsche, Anträge und Verschiedenes

Ergänzende Anträge und Anregungen bitten wir bis 1 Woche vor dem Termin beim Vor-
stand einzureichen.
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Polizei: Tel. 110	 Feuerwehr - Unfallrettungsdienst und Rettungsleitstelle: Tel. 112
Bereitschaftsdienstpraxis am Krankenhaus Erlenbach: Samstag, Sonntag und Feiertag 
09.00 bis 21.00 Uhr; Mittwoch und Freitag 16.00 bis 21.00 Uhr; Montag, Dienstag, Donners-
tag 18.00 bis 21.00 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten sowie bei Bettlägerigkeit wenden Sie 
sich bitte wie bisher an die 116 117 (kostenloser Hausärztlicher Notdienst)

Notfallfax für Hörgeschädigte:	 Fax:	 112

Notfälle in der Stromversorgung:	 Bayernwerk AG
Technischer Kundendienst:	 Telefon:	 0941 / 28 00 33 11
Störungsnummer Strom:	 Telefon:	 0941 / 28 00 33 66
Störungsnummer Gas:	 Telefon:	 0941 / 28 00 33 55
(Meldungen werden zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet)

Notfälle in der Wasserversorgung:
Notfall-Service Nr. AMME	 Trinkwasserversorgung:	 01 60 / 96 31 44 60
Notfall-Service Nr. AMME	 Abwasserentsorgung:	 01 60 / 96 31 44 41

Austausch Wasserzähler:
Terminvereinbarung Nr. AMME	 Telefon:	 09372 / 13595-30
Rufnummer im Bauhof:	 Telefon:	 06022 / 50 93 20 

Notfalldienst der Zahnärzte:
(Sprechzeiten: Sa./So. u. Feiertage: 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr)
Sa., 13.12.2025 / So., 14.12.2025
Ingo Haag, 63924 Kleinheubach, Dientzenhofer Str. 10, Tel. 09371/80155

Apothekennotdienst: 
Bundesweite Auskunft 0800 0022833 (kostenfrei) oder unter www.aponet.de.

Tierärztliche Rufbereitschaft:
Rufnummer 01805 009682 (kostenpflichtig 14 ct aus dem Festnetz und 42 ct aus mobilen 
Netzen) oder unter der Homepage des Tierärztlichen Bezirksverbands Unterfranken (TBV): 
https://tbvunterfranken.de/zuordnung/

Forstdienststelle Elsenfeld, Nordring 23
Josef Fischer, Tel. 0151/12142431

Notdienste
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